
Schelmenzunft Staufen e.V.
Stand: 2005

HäsordnungHäsordnung

       



© Schelmenzunft Staufen e.V. 2005

Textbearbeitung: Th. Müller, Mitarbeit A. Wiesler, M. Burkert
Photos: H. Burghard
Layout: H. Burghard
Druck: Druckerei Winter Heitersheim



Häsordnung

Schelmenzunft Staufen e.V.

Gegründet am 28. Februar 1935

Traditionszunft der
“Staufener Stubengesellschaft 1449”
“Schwunggesellschaft Staufen 1885”

“Elferrat Staufen 1926”

Gründerzunft des “Verbandes Oberrheinischer
Narrenzünfte”

Mitglied des “Fördervereins Oberrheinische
Narrenschau”

Mitglied des “Bundes Deutscher Karneval”



Inhaltsverzeichnis

Zur Einführung 5

1. Von der Stubengesellschaft zur Schelmenzunft 6

2. Die Figuren der Schelmenzunft Staufen 8
2.1  Der Schelm 8

2.1.1 Das Schelmenhäs 9

2.2 Der Mittwocher 12
2.2.1 Das Mittwocherhäs 13

2.3   Das Schnurrewieb 16
2.3.1 Das Schnurrewieberhäs 17

2.3.2 Die Masken der Schelmenzunft 20

2.3.3 Häsordnung für Kinder 21

3. Richtlinien für das Tragen der 22
Narrengewänder – Ehrenkodex

3.1 Richtlinie für Zunfträte, Zunftvorstand und 24
Hästräger bei Zunftveranstaltungen – 
Öffentlichen Veranstaltungen.

4. Zuordnung von Schelm, Mittwochern und 26
Schnurrewiebern zur Staufener Schelmenzunft

5. Die Zertifizierung der Hästräger 27

6. Anlage – Kontakte / Bezugsquellen / Tipps 28

3



4



Zur Einführung

Liebe Fasnetsfreunde,

eine Zunft, die sich wie die Schelmenzunft Staufen in ihren
Grunsätzen an den “Geboten zur Aufrechterhaltung einer
zünftigen Ordnung” aus dem Jahre 1449 orientiert, erhebt
nicht zu Unrecht den Anspruch eine lange Tradition hin-
sichtlich der Pflege närrischen Brauchtums in unserer
Region zu haben.

Mit dieser Häsordnung soll nun den Zunftmitgliedern, den
aktiven Hästrägern sowie allen an der Staufener Fasnet
Interressierten eine Orientierung an die Hand gegeben wer-
den, in der sich alles Wissenswerte über die Geschiche der
Zunft und die Staufener Fasnetsfiguren, Schelm,
Mittwocher und Schnurrewieb finden lässt.

Somit möge diese Häsordnung als eine “schriftliche Überlie-
ferung” verstanden werden, die sich nicht nur der langen
Geschichte der Staufener Fasnet und ihren Figuren ver-
pflichtet fühlt, sondern auch den aktiven Hästrägern, die
nicht Zunftmitglieder sind, eine Hilfestellung bei der
Beschaffung und dem Tragen des Mittwocher- und
Schnurrewiebhäs geben.

“Alli mache mit, alli zieh’n am Strick....” ist die alljährliche
Aufforderung an alle Zunftmitglieder, um in Staufen eine
gelungene Fasnet zu gewährleisten. Geschieht dies dann
auch noch in einem zunftgerechten und ordentlichem Häs,
dürften die Staufener noch lange Freude an ihrer Fasnet
haben.

August 2005
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1. Von der Stubengesellschaft zur Schelmenzunft

Zur gemeinsamen Pflege eines geordneten gesellschaftlichen
Lebens, zur Pflege des Frohsinns und des Liedes gründeten die
Staufener Bürger um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine
Stubengesellschaft , benannt nach der “Herren-Trinkstube des
Staufener Stubenhauses”. Die “Stube” war zu jener Zeit der ein-
zige Versammlungsraum und zugleich die “Trinkstube” der städti-
schen Gesellschaften, Ritter, Patrizier und der örtlichen Zünfte. 
Unter dem Patronat des Freiherrn Trudpert von Staufen erließ
dann die Staufener Stubengesellschaft  am Dreikönigstag 1449,
ihrem Hauptfesttag, auf der “Großen Trinkstube am Markt” ihre
neu aufgestellten”Gebote zur Aufrechterhaltung einer zünftigen
Ordnung”, was die Geburtsstunde der Staufener Fasnet bedeute-
te. Diese Gebote, betitelt mit “ITEM”, werden auch heute noch
alljährlich bei der Fasnetseröffnung am Schmutzige Dunnschdig
auf dem Marktplatz dem närrischen Volke “kund und zu wissen
getan”. 

Als am 12. Dezember 1632 die Schweden zum ersten Male in
Staufen hereinbrachen und allem gesellschaftlichen Leben ein
jähes Ende bereiteten, da blieb auch die Staufener
Stubengesellschaft  nicht verschont. Spätere
Wiederbelebungsversuche in der einen oder anderen Form waren
nur von kurzer Dauer im Wandel einer schnell dahineilenden Zeit.

Erst aus dem Jahre 1885 gibt es dann wieder gesicherte
Erkenntnisse, dass eine Schwung-Gesellschaft in “Rombach’s -
Weinstube” (heute Volksbank) die Geselligkeit pflegte und alte
fastnächtliche Bräuche feierte, auf der Basis der einstigen
Stubengesellschaft. Wann aus dieser Schwung-Gesellschaft ein
Elferrat entstanden ist, lässt sich nicht genau feststellen und
ebenso ist nicht bekannt wie lange dieser Bestand hatte. 
Dann jedoch ist einem Bericht des “Staufener Wochenblattes”
vom 22. November 1927 folgendes zu entnehmen: “Nach dem
Gründungsbeschluss aus dem Jahre 1926 ist am 20. März 1927
der neu gegründete Elferrat Staufen erstmals zusammengetreten.
Der frühere Rat steht bei der Einwohnerschaft noch in guter 
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Erinnerung und insbesondere seine Aufgabe, die Einführung der
Fastnacht, die Organisation großer Umzüge und sonstiger
Veranstaltungen, die stets wohlgelungen waren und oftmals viele
Gäste hierher gebracht hatten”. 
Ab 1928 veranstaltete der Elferrat alljährlich eine Staufener
Fasnet mit einem sogenannten “Kappenabend” (heute Zunft-
abend) am Schmutzige Dunnschdig, einem Umzug am Fasnet-
Sunndig, sowie einem Kinderfest am Fasnet-Zischdig. Damals
regierte wie aller Orten auch in Staufen noch “Prinz Karneval”,
erst in den 30er Jahren besann man sich auf die alte Tradition
der “alemannischen Volksfasnet”.

Und so erging am Schmutzige Dunnschdig, 28. Februar 1935 der
folgende Beschluss des Elferrates:
“Die Mitglieder des Hohen Elferrates der Stadt Staufen, als die
berufensten Vertreter eines hochweisen närrischen Geschlechtes,
beschließen heute ihre bisherige ersprießliche lobenswerte und
außerordentlich verdienstvolle Tätigkeit für einen guten Staufener
Humor durch eine Schelmenzunft Staufen fortzusetzen”. Sinn und
Zweck unserer Zunft soll sein: 
1. den mittelalterlichen Staufener Zunftgedanken zu pflegen und
die ehemals festgesetzte Zunftordnung  zunftgerecht zu befolgen. 
2. das heimatliche Brauchtum unserer Heimatstadt Staufen zu
erhalten und zu fördern.
3. die Geselligkeit, den Frohsinn und das Lied tatkräftig zu pfle-
gen und insbesondere alljährlich eine  originelle und zünftige
Staufener Fasnet nach überliefertem, bewährtem Brauchtum zu
veranstalten. 
Bereits zur Fasnet 1936 traten die Zunftmitglieder in ihrem neuen
blau-weißen Schelmenhäs auf, das von Anfang an ohne Maske
getragen wurde. Erst im Jahre 1952 schlug dann die Geburts-
stunde des Staufener Mittwocher, zwei Jahre später die des
Staufener Schnurrewieb. Seither hat die Schelmenzunft auch
zwei Narrenfiguren mit Maske und seither beherrscht, zusammen
mit dem Schelm, dieses Dreigestirn das Fasnetsgeschehen in
unserer “Schelmenstadt” Staufen. 

Manfred Burkert, Ehrenzunftrat
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2. Die Figuren der Schelmenzunft Staufen

2.1 Der Schelm

Der Schelm wurde bei der Gründung der Schelmenzunft im Jahre
1935 ins Leben gerufen. Sein blau – weiß gehaltenes Gewand mit
den vielen Schellen soll seine überschäumende Lebensfreude und
Schalkhaftigkeit ausdrücken. Das Schelmengewand ist das
Zunfthäs und es sollte jedes, vornehmlich jüngere, aktive Zunft-
mitglied bestrebt sein, ein Schelmenhäs zu tragen.
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2.1.1 Das Schelmenhäs

Das Schelmengewand ist in den Farben “blau –weiß” gehalten;
Stoff: Trevira - Wolle

• Kopfbedeckung
Blaues Kopfteil, mit zwei nach unten gebogenen Ohren, an 
deren Ende je ein leichtes, verchromtes Messingglöckchen 
angebracht ist. 
Beide Ohren sind im Rhombenmuster blau –weiß gehalten, 
welche aus einzelnen Stoffstücken vernäht sind. 
Die Länge der Ohren beträgt ca. 45 cm.
Unter den Ohren befinden sich zwei Flachohren (blau) aus 
zwei Lagen Stoff. 
In der Mitte der Kopfbedeckung sind in gerader vertikaler 
Linie vier Messingglocken (Ø 22 mm) angebracht.
Geschlossen wird das Kopfteil vorne durch einen blauen 
Reißverschluss.
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• Das Häs

Das linke Seitenteil mit Ärmel ist ganz in blau gehalten.
Das rechte Seitenteil mit Ärmel besteht aus einzeln ver-
nähten blau –weißen Rhomben, wobei die Rhomben wech-
selweise  nach unten genäht werden und dabei ein ver-
setztes Muster ergeben müssen.

Das Häs läuft in acht  spitzen Enden aus, an welchen je 
eine Messingglocke (Ø 28 mm) befestigt ist. In Höhe der 
Taille sind Gürtelschlaufen angebracht , die den mit blau-
em Stoff überzogenen Gürtel führen und das nicht eng 
genähte Häs zusammen halten.
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An beiden  Ärmelenden befinden sich  - 8 cm vom Rand -
innen Gummibänder bzw. Abnäher,  so dass sich die 
Ärmelenden “blütenförmig” zu öffnen scheinen. An den 
entsprechenden  Außenseiten befinden sich Schlaufen, 
durch die je ein weißer Lederriemen mit zwei Glocken
(Ø 22 mm - 25mm) durchgezogen wird.

• Hose
Blaue Bundhose mit 
angenähten 
Schlaufen zur 
Aufnahme der wei-
ßen Lederriemen
wie an den Ärmeln 
mit je einer  
Messingglocke
(Ø 35 mm)

• Schuhe
Der Schelm trägt 
einheitliche,
schwarze 
Schelmenschuhe.

• Socken
Schwarze 
Kniestrümpfe

• Weiteres Zubehör
Weiße Stoff-
handschuhe;
Holzrätsche
Der Schelm kann eine Gürteltasche aus blauem Stoff tra-
gen, die eine Größe von 20 x 15 cm  nicht überschreiten 
sollte.

• Der Schelm trägt keine Maske

Als Vorbild des heutigen Schelmengewandes
dienen die von A. Dirler gemalten Bilder und
die alte Zunftfahne.
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2.2 Der Mittwocher

Seit dem frühen
Mittelalter besitzt
Staufen das
Marktrecht.
Jahrhunderte hin-
durch kamen Bauern
und Handwerker aus
der ganzen näheren
und weiteren
Umgebung hierher,
um ihre Waren anzu-
bieten. Der Markttag
war der Mittwoch.
Er war für die
Staufener und ihre
Besucher ein
Verschnauf - und
Festtag, wie ihn
Johann Peter Hebel
schon besungen hat:

Z´Staufe uffem Märt, hen si was mer gehrt,
Tanz un Wi un Luschtbarkeit,

was eim numme s´Herz erfreut.
Z´Staufe uffem Märt
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Dieser Markttag brachte den Staufenern den Übernamen
Mittwocher ein.

Angeregt durch diese Gepflogenheit kamen im Jahr 1950 Albert
Ganter und Alfred Schladerer auf den Gedanken, diesen
Staufener Bürger, wie er den Markt besuchte und anschließend
im Wirtshaus sein Viertele trank, in seiner urwüchsigen Art zu
erhalten. 
Der Holzschnitzer Franz Spiegelhalter aus Freiburg  entwarf dar-
aufhin die Mittwochermaske.

2.2.1 Das Mittwocherhäs

• Hemd
Der Mittwocher trägt ein weißes Hemd aus Leinen, oder 
aus einem leinenartigen, möglichst groben Stoff. ( Kein 
modernes Baumwoll- oder Synthetikgewebe!)
Das Hemd hat weite Ärmel und Bündchen ( keine Ärmel-
manschetten) und sollte einen altmodischen 
Umlegekragen bzw. einen Stehkragen haben.
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• Hose
Schwarze Hose mit engen Beinen (Gehrockhose). 
Noch möglich sind ganz anthrazitfarbige Hosen mit dezen-
ten Streifen.
Jeans- oder andere, modern geschnittene Hosen sowie 
Cordhosen dürfen nicht getragen werden.

• Weste
Die Weste ist ärmel- und kragenlos, versehen mit kleinen 
Taschen (für Taschenuhr) und ist ganz durchgeknöpft. Der
Stoff kann einfarbig sein, sollte aber keine grellen Farben 
aufweisen. Auch ein Stoff mit kleinem, dezenten Muster 
sowie ein in der Farbe dezent gehaltenes kariertes Muster 
ist möglich.
Der Rückenteil darf nicht aus glänzendem Futterstoff sein.
Die Knöpfe sollten zwar edel aber ebenso dezent sein. Die
Verwendung von “Goldknöpfen” entspricht nicht dem 
Charakter des Mittwocherhäs.

• Schuhe
Schwarze, wenn möglich altmodische Halbschuhe oder 
Zugstiefel.
Keinesfalls sind Turn –oder Bergschuhe zulässig.

• Kopfbedeckung
Die Kopfbedeckung, in der Art eines “Großvaterkäpples”, 
ist aus Samt , in der Farbe passend zur Weste 
(Kontrastfarbe). Sie hat einen hohen versteiften Rand und
ein flaches Kopfteil. Der Rand ist mit Borden etc. verziert 
oder bestickt. 
Der Hinterkopf wird durch ein schwarzes Tuch bedeckt. Es
ist vorne an der Maske befestigt und wird an den Über-
gangsbereichen unter die Weste gesteckt.



• Halstuch
Das Halstuch ist 
rot – oder in
einer anderen
zur Weste passenden Farbe und weist ein Muster auf 
(Bauerntaschentuch). Es wird vorn verknotet.
Die Verwendung von Streichholzschachteln oder Leder-
knoten sind nicht erwünscht.

• Weiteres Zubehör
Dunkle Handschuhe
Originelle Ledertasche, wenn möglich aus Großvaters-
zeiten
Rustikaler, einfarbiger, großer Stockschirm 
(evtl. einen Herren – Trachtenschirm mit Randstreifen).
Keinesfalls Schirme mit Perlonstoff oder dergleichen.
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2.3 Das Schnurrewieb

Zur Ergänzung der Figur des Mittwochers wurde diesem 1953
auch ein “Weib” zur Seite gestellt: das Schnurrewieb .

Das Schnurrewieb ist in seiner Art freundlich, liebenswürdig und
schwatzhaft. Wie auch der Mittwocher verteilt sie gönnerhaft
Gutsele, Äpfel, Mandarinen, Zwiebeln. Schnäpsle und derglei-
chen.
Das wichtigste
Merkmal  ist jedoch
das Schnurren,
d.h. im Schutze
der Narrenmaske
den lieben Mit-
menschen ihre
kleinen Schwächen
und Sünden
– auf nette Art –
unter die Nase
zu reiben.



2.3.1 Das Schnurrewieberhäs

• Samtjacke
Das Schnurrewieb trägt ein einfarbiges Samtjäckchen mit 
langen Ärmeln wobei im Schulterbereich sogenannte 
“Püffchen” herausgearbeitet sind. Das Jäckchen hat einen 
Stehkragen und ein “Schößchen”

Die Farben können beliebig sein, sollen jedoch in einem 
angenehmen, warmen Ton gehalten werden. Deshalb sol-
len keine schreienden Farben wie gelb, lila oder derglei-
chen verwendet werden. 

• Rock
Der Rock ist schwarz und soll aus einem gut fallenden 
Tuch sein. Er soll bei begrenzter Weite, schwingend,
glockig sein. Der untere Rocksaum endet bei etwa
25 –30 cm über dem Boden. Im Saumbereich kann der 
Rock mit einer schmalen Borde verziert sein. 
Enge, modische, evtl. geschlitzte Röcke gehören nicht zum
Bild des Schnurrewiebs.
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• Schürze
Die Halbschürze ist leicht gerafft und etwa 5 cm
kürzer als der Rock.
Der Schürzenstoff ist weißgrundig und mit kleinen 
Röschen bedruckt.  Es ist der von der Schelmenzunft 
vorgesehene Schürzenstoff zu verwenden.

• Kopf- und Schultertuch
Aus dem gleichen Stoff wie die Schürze ist das 
Kopftuch in einer Größe von  etwa 80 x 80 cm.
Das Schultertuch in gleichem Stoff gibt dem 
Schnurrewieb ein gepflegtes Aussehen.

• Strümpfe
Die Strümpfe sind in gedeckten Farben zu halten, die in
farblicher Abstimmung zum Samtjäckchen harmonieren 
sollten. Favorisiert wird hierbei ein gedeckter, dunkler 
Rotton.
Auf keinen Fall sollen weiße Strümpfe getragen werden.
Es dürfen keine Trachtenstrümpfe verwendet werden, 
denn das Schnurrewiebhäs ist keine Tracht.
Möglich ist noch die Verwendung von Strümpfen, die an 
der Innen- und Außenseite des Beines je ein dezentes 
Zopfmuster aufweisen.
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• Schuhe
Das Schnurrewieb trägt schwarze, halbhohe Straßen-
schuhe.

• Weiteres Zubehör
Dunkle Handschuhe
Geflochtener Henkelkorb mit Deckel
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2.3.2 Die Masken der Schelmenzunft

Die Staufener Fasnetsfiguren Schelm, Mittwocher und
Schnurrewieb sind geistiges Eigentum der Staufener Schelmen-
zunft e.V.
Das gleiche gilt für die geschnitzten Holzmasken.
Diese Masken dürfen nur über die Schelmenzunft erworben wer-
den. Sie werden durch die Schelmenzunft nummeriert und regi-
striert.

Sinn der Masken ist es mit ihnen ein reges Fasnetstreiben in
Staufen zu gewährleisten und sie nicht als Wandschmuck zu
“besitzen”. Deshalb können diese auch nur von Staufenern oder
mit der Staufener Fasnet eng verbundenen Personen erworben
werden. Der Erwerb einer Maske verpflichtet zum aktiven Mit-
machen an der Staufener Fasnet. 
Der Erwerb einer Maske unter Umgehung der Schelmenzunft, die
Nichtregistrierung der Maske sowie die Veräußerung der Maske
an Personen außerhalb des genannten Personenkreises kann zur
Aberkennung der Zertifizierung führen.
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2.3.3 Häsordnung für Kinder

Das Erscheinungsbild der Schelmenzunft wird auch durch das
Auftreten von Kindern und Jugendlichen wesentlich mitbe-
stimmt.

Es gelten
folgende
Regelungen:

• Schelm
Die Schelmenzunft verfügt über eine bestimmte Anzahl 
von “Schelmenhäs für Kinder”.
Sie entsprechen den Vorgaben des Schelmenhäs für 
Erwachsene. Die blau –weißen Rhomben sind jedoch 
aufgedruckt.
“Jungschelmen” tragen ebenfalls schwarze Schuhe 
(Halbschuhe, Schnabelschuhe, jedoch keine Turn-
schuhe)
Jungen bis 14 Jahren und Mädchen bis 12 Jahren ist 
das Tragen diese “Schelmenhäs für Kinder” erlaubt.

• Jung - Mittwocher und Jung -  Schnurrewieber
Das Häs soll den Vorgaben für das Mittwocherhäs bzw. 
dem Häs der Schnurrewieber entsprechen.
Die jungen Hästräger benötigen keine Masken.
Ab dem 14. Lebensjahr müssen Masken zum Häs getra-
gen werden.
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3. Richtlinien für das Tragen der
Narrengewänder – Ehrenkodex

Schelmen, Mittwocher und Schnurrewieber sind das
Aushängeschild der Staufener Fasnet. Ihr Erscheinungsbild und
Auftreten prägt das Bild der Staufener Fasnet nach außen. 

o Alle Hästrager werden angehalten ihr Häs zertifi-
zieren zu lassen.
( siehe Pkt. 5 der Häsordnung)

o Schelm, Mittwocher und Schnurrewieber tragen 
bei allen offiziellen Veranstaltungen ( Narren-
treffen, Fasnetseröffnung, , Fasnetsverbren-
nung) zu ihrem Häs lediglich ihr Zertifizierungs-
abzeichen.
Mitglieder der Schelmenzunft tragen darüber hin-
aus auch ihr Zunftabzeichen (keine Meisterkette 
oder Jubiläumsorden)

o Orden und Ehrenzeichen werden beim Schnurren
nicht getragen.

o Das Häs wird nur an den Fasnetstagen oder an 
mit der Fasnet in Verbindungen stehenden Ver-
anstaltungen getragen. 

o Der Besuch von Fasnetsveranstaltungen außer-
halb Staufens im kompletten Häs ist nur im 
Rahmen einer Teilnahme der Schelmenzunft an 
diesen Veranstaltungen erlaubt. 

o Das Tragen des Schurrewieberhäs ist ausschließ-
lich Frauen, das Tragen des Mittwocherhäs ist 
ausschließlich Männern vorbehalten.



“Von Zoten frei sei Staufens Narretei....”

o Dieser Grundsatz ist für die Hästräger - gerade 
beim Schnurren in den Wirtschaften - verbind
lich. Das Tragen einer Maske stellt keine Recht-
fertigung dar, andere Menschen zu beleidigen.

o “Trunkenheit” ist weder Grundlage noch Voraus-
setzung für das Fasnetstreiben in Staufen. 
Betrunkene Hästräger schaden dem Ansehen der
Staufener Schelmenzunft. 

o “Wer durch sein Benehmen das Ansehen unserer 
Zunft schädigt, dem kann die Erlaubnis zum 
Tragen unseres Zunft – Häs entzogen werden.”
(Auszug aus der Zunftordnung)

o Dem Gewandmeister der Schelmenzunft  obliegt 
die Überwachung vorstehender Richtlinien. Er ist 
ermächtigt bei Hästrägern etwaige Missstände 
bei der Nichteinhaltung der Häsordnung abzu-
mahnen und für die Abhilfe dieser Missstände 
Sorge zu tragen.
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3.1 Richtlinie für Zunfträte, Zunftvorstand und
Hästräger  bei Zunftveranstaltungen

– Öffentlichen Veranstaltungen.

o Allgemeines
Bei den Zunftabenden, der Fasnetseröffnung, dem 
Mendigs- Markt, der Fasnetsverbrennung, bei der 
Durchführung von Narrentreffen sowie bei der  
Teilnahme an Narrentreffen als geladene Gäste ist 
die Schelmenzunft e.V. Veranstalter. In dieser 
Funktion obliegen der Schelmenzunft e.V. alle Rechte
an diesen Veranstaltungen. Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieser Veranstaltungen ist eine Teil-
nahme nur unter Einhaltung der geltenden Zunft- 
oder Häsordnung erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen 
und Verstößen gegen diese geltenden Bestimmungen
besitzt die Schelmenzunft e.V. Haus- und Weisungs-
recht. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bei 
Verstößen gegen die geltenden Bestimmungen von 
der Teilnahme an diesen Veranstaltungen ausge-
schlossen werden. 

o Fasnetseröffnung – Fasnetverbrennung
– Narrentreffen

Zunftvorstand und Zunfträte

Der Zunftvorstand und die Zunfträte repräsentieren 
bei diesen Anlässen die Schelmenzunft e.V. nach 
außen.  
Sie tragen: - das Mittwocherhäs (ohne Maske)

- Zunftmütze
- Zunftorden und Ehrenzeichen
- weiße Handschuhe    
- ggf. einen schwarzen Gehrock



Mittwocher, Schnurrewieber und Schelmen

Diese Staufener Fasnetsfiguren tragen das Häs ent-
sprechend der Häsordnung. Das Tragen der Zertifi-
zierungsplakete weist sie als zertifizierte Mittwocher, 
Schnurrewieber und Schelmen der Schelmenzunft 
Staufen in der Öffentlichkeit aus.

Zusätzliche Hinweise

o Bei der Teilnahme als Maskenträger bei Nar-
rentreffen besteht für die Mittwocher und 
Schnurrewieber die Pflicht zum Tragen der 
Masken. Das Absetzten der Masken während 
eines Umzuges durchbricht das positive 
Erscheinungsbild, welches die Hästräger dem 
Publikum bei diesen Umzügen vermitteln sol-
len.

o Es dürfen keine modernen Kinderwagen bei 
den Veranstaltungen mitgeführt werden, es sei
denn es wird ihnen durch Dekorationen in den 
Zunftfarben eine  gewisse “Patina” verliehen 
und vermittelt somit dem Betrachter den Ein-
druck eines alten Kinderwagens.
Bevorzugt werden alte Kinderwagenmodelle 
z.B. mit geflochtenem Corpus.

o Konfetti jedweder Art sind nicht Bestandteil 
alemannischen Fasnetsbrauches. Das Mitfüh-
ren und Werfen von Konfetti bei Veranstal-
tungen der Schelmenzunft Staufen ist den 
Hästrägern der Schelmenzunft untersagt.

25



26

4. Zuordnung von Schelm, Mittwocher und 
Schnurrewieb zur Staufener Schelmenzunft

o Schelm

Das Schelmenhäs darf ausschließlich von Mitgliedern 
der Schelmenzunft getragen werden.
(siehe hier: 2.3.3. Häsordnung für Kinder )

o Mittwocher und Schnurrewieber

Jeder Staufener Einwohnerin bzw. jedem Staufener 
Einwohner steht das Tragen des Schnurrewiebhäs 
bzw. Mittwocherhäs - gemäß den Richtlinien der 
Häsordnung - zu.

Diese Regelung gilt auch für ehemals aktive Zunft-
mitglieder und deren Lebenspartner, sollten sie durch
Wegzug aus Staufen dem aktiven Zunftgeschehen 
nicht mehr zur Verfügung stehen können.

Mittwocher, die selbst nicht Mitglied der Schelmen-
zunft sind, und Schnurrewieber besitzen nach der 
Zunftordnung (Stand 2001) den Rang von Zunft-
helfern.
Zunfthelfer sind gemäß der Zunftordnung “männli-
che und weibliche Personen, die sich nicht dauernd in
der Traditionszunft betätigen können, aber bereit 
sind, der Zunft zu gegebener Zeit zu dienen.”

o Zertifizierte  Mittwocher und 
Schnurrewieber

Unterzieht sich der Träger des Mittwocherhäs und die
Trägerin des Schnurrewiebhäs der Zertifizierung 
erfahren sie eine verstärkte Betreuung und 
Einbindung durch die Schelmenzunft. 



Näheres hierzu regelt der Zunftvorstand.
Ein wie auch immer gearteter Rechtsanspruch erwächst durch
die Zertifizierung jedoch nicht.

5. Die Zertifizierung der Hästräger

“Das Narren – Häs ist ein Ehren – Gewand und erfordert ent-
sprechendes Auftreten, was der Eigentümer auch beim
Ausleihen zu beachten hat.”
(Auszug aus der Zunftordnung) 

Um die Qualität der Häs und die Einhaltung der Häsordnung zu
gewährleisten sind die Hästräger angehalten ihr Häs zertifizie-
ren zu lassen.

o In einem würdigen Rahmen wird die Zertifizier-
ung einmal jährlich durchgeführt.

o Der genaue Ablauf des Zertifizierungsvorganges 
ist durch eine speziellen Verlaufsplan geregelt.

o Die Zertifizierung beurteilt das Häs nach den Vor-
gaben des Häsordnung einschließlich der Maske.

o Über die erfolgreiche Teilnahme an der Zertifi-
zierung erhält die Hästrägerin / der Hästräger
eine speziell auf das vorgezeigte Häs ausgestellte
Urkunde (u.a. mit der Nummer der vorgezeigten 
Maske)

o Nach erfolgreicher Zertifizierung erhält die 
Hästrägerin / der Hästräger die “Zertifizierungs-
plakette” mit einer eindeutigen Identifizierungs-
nummer auf der Rückseite.

o Das Zeremoniell der Zertifizierung wird vom 
jeweils amtierenden Gewandmeister und 
Zeremonienmeister durchgeführt. 

o Bei Verstößen gegen die Häsordnung oder Zunft-
ordnung kann die Zertifizierung aberkannt wer
den.
Näheres regelt der Zunftvorstand. 
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6. Anlage – Kontakte / Bezugsquellen / Tipps 

Stoff (Schürzenstoff für Schnurrewieb) 
Förderverein, Irmgard Fraider 
Freihofgasse 3, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 8 16 32 

Stoff (Schelmen) 
Förderverein, Uwe Grammelspacher 
Ernst-Duis-Weg 22, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 80 87 82 

Zunftabzeichen 
Ernst Burghard 
Wilhelm-Weitzel-Weg 11, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 84 16 

Masken 
Manfred Burkert 
Wettelbrunnerstraße 1, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 5 02 05 

Jungschelmen und Häsverleih 
Matthias Wimmer 
Im Rundacker 5, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 50 05 69 

Schelmen-Rätschen 
Alfred Ketterer 
Storchenstraße 9, 79219 Staufen-Grunern 
Tel: 0 76 33 / 98 23 56 



Schnurrewieb- und Mittwocherverleih 
Sonja Schönlein 
Krozinger Straße 5, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 98 11 36  
staufener.holzwerkstatt@t-online.de  

Näherinnen für Schnurrewieber-, Mittwocher-, 
Schelmenhäs 
Gabi Reisdorf 
Tel: 0 76 33 / 8 07 72 92 

Ursula Riesterer 
Staufener Straße 6a, 79219 Staufen-Grunern 
Tel: 0 76 33 / 5 05 67 

Kontaktadresse bei Fragen zum Häs und Utensilien 
Gewandmeister 
Hansjörg Kleiser 
Im Hofacker 13, 79219 Staufen 
Tel: 0 76 33 / 98 18 30  
kleiser-werbegestaltung@t-online.de 
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Tipps

o Befestigung des Kopftuches beim 
Mittwocher

Um das Verrutschen 
des schwarzen Kopf-
tuches zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die-
ses mit Hilfe von Reiß-
zwecken an der 
Maskenoberseite zu 
befestigen, wobei das 
Tuch so angebracht 
wird, dass die Reiß-
zwecken durch das 
zurückgeschlagene Tuch verdeckt werden.

o Befestigung der Kopfbedeckung

Durch das Annähen 
einer kleinen Borde auf der 
Innenseite des “Großvater-
käppi” kann diese dann 
mühelos an der Maske mit 
Hilfe von Reißzwecken befe-
stigt werden. Ein sichtbares 
Gummiband, welches um
das Kinn geführt wird ist 
unzulässig. 
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o Künstlicher Halstuchknoten

Ein Stück eines Hals-
tuches wird zu einer 
Schlaufe vernäht und 
an einem zweiten Hals-
tuch befestigt. Dieser 
“Dauerknoten” verhin-
dert, dass sich der ur-
sprünglich geknüpfte 
Knoten immer wieder 
lockert bzw. löst.
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